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SCHRIFILICHE FESISEIZUNGEN

?13r 1~;;:;reC~~~.~~C ~e!,;:::~~:'ZU:l'1e:\ I,'" Co ,..:;~. 1 '3.:1:1~':; '';:1-:

~,JufIV:J)

a"uliche llu:::::.ung

1.5 !':'.::_1I'l': c"'~ ;,a"::::"lcn r.:-::·H1C:'l Ir; 9 A::I5. 1 ZifL 2
sn!.! J(;. .

!:I:,: ::-: a~l'1 ::c:C'nne~i!':::I~:-. !e.:t~c:z~ngen vorgesehenen
f.rs:rlc~tungen 5:nj Cln~u~~!re~. Abweichungen sind
al~ ~UOl'1a~~~ L~ der O!lcncn BJu~cise und bei Einze1
hJu~o~oa~un? t~1~5.:ig.

1.6 S:!l:~?Htz~ und Garagen (!j 9 r.bs. 1 'liff. .. und
31ft. 22 B6auG und 5 12 BauNVO)
G~ragen ~inj nur innerhalb der überbaubaren Grund
stJCksfläche und auf den im Plan gekennzeichnet.n Pli
c~e:l zulassig. Stel:olitze sind auch auf der niebt
üoerbaubaren GrundstUcksfliehe zulässig.

~., Von der Bebauung freizuhaltende Flichen (S 9 Abi. 1
Ziff. 10 B8auGl
Oie... ..i.lD.-l'1an gekennzeichneten freizuhaltenden FlIcb.n
(Sicht!lachen) sind von jeglicher 8ebauun9 frelsuhal
ten. ~ine Bepflanzung dieser Flachen d_cf 0,8 • Ra~
bezogen auf die angrenzende Verkehrsfläche • nicht
ü::>e~schreiten.

:.8 Ver;:e!lrsflächefl beson~erer ZweckhestilMLung (S 9 Ab•• 1
:i!f. )1 BBauG)
Oie- rlanstraßen A, B1, B2, C, 0, f', G, H1 und
H~ sind als verkehrSberuhigte Wohnstraßen herzustellen
(ce~:.IB § 42 Abs. 4 a StVO ).

1.9 Be?~la~zumj (5 9 Abs. 1 Ziff. 2S BBauG.)

1.9.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (5 9 Aba. 1
:: if!. 25 a BBauG)
A~~ den im Bebauungsplan gekennzeichneten Flichen au.
Ar.p~la:lzen von Bäumen und Sträuchern sind jegliche
ba~l~~n~ Anlagen nicht ~uläs.i9 (Ausnah..n aiehe 11ff.
1.3) Die Befestigung von Cartenwegen ait Pl~tt.n,

c~rchgehenden wasserundurchlissigen Oberflächen, ••. ~.

:~ton ojer ähnliches ist nicht ZUlässig. Auf die.en
fl.:lcllen sind pro Grundstück unter Berück.ichtigIJ!\9 d••
l,acb~3rrechtes mindestens ein .1ttel~ bzw- .lI08l1:ro"l
ge= Bau~ zu pflanzen und zu unterhalten. Hierbei ~l·

~en he~~ische Gehölze verwendet verden, wie s. 8. Lin
oe, Ar.otn, W$lnuß, Zierapfel ~nd -kirsche u. ä. Auf
cil~ im ?lan.gekennzeichn~ten rlächen zur Anpflanzung
~on E~nzelbaumen gelten dies~ Vorschrift.n entspre
cne:'l.:!.

1.S.: !:(n~::'lJn9 von B::ilJmen und Sträuchern (S.g Ab•• 1
:!!!. 25 b BBauG)
Au! dc~ im Plan gekennzeichneten Plichen 6ind rlie vor
h~nj~ncn ßjume und Sträucher zu erhalten und vomlje
~eili~en GrundstUckseigentümer zu pf1egen.

:.l~· ilone:<liage cie~ Gc:::>;!ude (~ 9 ;':)5. :: BßauG)
D!~ I:rdgescJ:oß-Fußbodenhöhe (Socll,clhötH!) darf saxtmal
0,6 ::- .:oe: der: f"3l~rbilhnrand - aemez!'en in der Mitte
~es Dlugrunjstüc~s - liegen. Diese !:rdgeschOß-f'uß~
aer.höhcn cclten als Hbchst=rcn~c uno ~önnen orundsätz
llCh auch"ul'lterschr:tter. ~~rcen. ~ls Ausnahme kann d1e
:"r:;'i'(l:=hc~:t:e::lOacn!löh('ur.: tlZ ;:'J (,~r.. llbeTschritten
...·"'r.,i."'::., ...·cnn C1C Untcrarur.c.vcr: ..:i:tnlSföC Iz.B. honet
G:-U:1.d~JSSer5~anc, rllehr.u;~rClcl u.Ii.1 Oles erfordern.

1.1.1 ;Ut de~ :laulichen Nut::.ung !:i '} Ab!:. 1 zi![. 1 ßOauG)

Reines \li'ohn~e!::liet WR (!; } BlIu!I'.';:l)
Ausnah~en nach ~ ) Abs. 3 Bau~VO :;in~ Qem~~ ~ 1 Abs. 6
BauNVO nicht ßestandtei: des BebaJunqs?~anes und so~it

nieh; zulassig.

~11gemeines Wohnge!::liet WA (§ ~ Bau~VO)

.lIusna.hllten nach S .; Abs. ] zitt. 1-4 Bau!:VO sind gemSß
S 1 Abs. 6 Bau~O im Baugebiet allgemein ZU!ä~S19.

sofern die allgemeine Z~eckbestlmmung des Baugebietes
gewahrt blei~t.

1.1.2 Maß der biilulichen Nutzung (S 9 "bs. 1 2iff. 1 BBauG
und 55 1& ft. BllUNVO)

a} Zahl der Vol:gE'sc:hosse
IS 18 LV.lll. S 16 Abs. 2 8au~VOI

entsprechend den Planeinschrleben

,. E'l.l,;o~dnun'i'::Hecht~!che FeSt5f;'t:!ung'Jn {§ 9 Abr;. 4 BBauG
u:1d ~ 111 LDOJ

" ,••l
' ..s••

b) Grund!liichenzah1 end zulässige Grundfläche
(5 19 I. V. 111. S 16 Aob6. 2 BauN'fOl
entspre~hend den P1aneinsc~~ieben

cl Geschoßf1~chenzahl und Gescho~fläche

(S 20 ~. V. 1'11. 5 16 Abs. 2 BauINO)
ent~?rechend den Planeinschrieben

2 . 1 Gea:;'udeho:,en
5'Jzogen auf die Erdge5choß-FußbQdenhöhe dürfen
de iJ;:lhen nicht üt>erschritten werde:

~andhohe (~is zum Schni:tpunkt der Außenwand
der Unter kante des Dach!,!s) = \

bei eing!,!5chos5iger Bauweise ~xi..l
bei zweigescn05siger Bauweise .axi..l

fol9tm

.it

IS 9 Ahs. 1. Ziff. 2 B33UG und 5 22 ßalJr:vo)
Bauweise mit seit1icnem Grenz3h~tand

Bauweise nur Einzel~ und Do??elh3user zu-

••

..
ANDERUNG,

7,4 •
10,2 ••

"J:ilUl
lila x i lila 1

firsthöhe:
bei eingeschossiger 8auweise
bei zweigeschossiger Bauweise

Eldr iedigungen
El~friedigungen entlang der Verkehrsfläcben .n de~

Ein9angsseite de~ Gebäude sind in FotM von Mauern ..
xi~~l 0,] m, in f'orm von Hecken maxiMal 0,8 • bOcb
zulassig. An den übrigen Grundstücks.eiten sind Eln
f!iedlgungen in f'orm yon Mauern maxiMal 0,3 ., in For.
von Hecken, Drahtzäunen Mit Reckenhinterpflanzunq oder
H~lzzaur.en mit Heckenhinterpflanzung ..x. 1,•• Ober
der ~n~renzenden Verkehr.fläche bzw. übet dea natürli
chen Gelande zulässig .

h~ß'enan1.agen

Dip ~lcht überbauten GtunJstücksf1ächen sind als GrBnr
oaer Gartenilächen, Jie Vorgärten gärtnerisch _nzul.
ge:J. ~nd dauernd zu unterhalten. Ziff. 1.9 gilt ••t
sp~e~llend.

o\ußenan tennen
I~ Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist pro GebiDd.
n~r eine Antenne zulassig. Bei Hau.gruppen sollt• .&g
lichst nur eine Antenne pro Hausgruppe installiert
werden.

Dächer
Als Dachform ist das Sa~teldach festgesetzt. In der
offenen Bauweoise ist als AusnahMe auch das Walmdach
und das Pultdach zulässig.
!:Ile Dachneigung ist entsprechend den zeichnerlsehen
Festsetzungen einzuhalten. Grenzgaragen sind in der
offenen Bau~eise entweder mit Flachdach oder bei bau
licher Verbindung mit deM Hauptgebäude in derselben
Oachform bzw. Oachneigun9 wie das Hauptqebäude auszu
führen.
Oie Dachdeckung ist in dunklem oder ~iegelrot•• Farb
ton auszuführen.

, .. .,

2 _:

,.,

2. ,

Bauweise
O! fene
Of fene
lässig
Offene Bauweise nur Doppelhäuser und Hausgruppen
z:Jlässig
Offene Bauweise nur Hausgruppen zulässig
li~ .,on"",r.: C.:I'lWC I ChCI'Hic,) E.l Uwt'-l se: I:d...."'..:~nc ,.~ne

Li::r..:ll ::l::1.0 ,-l~es GrC:lZa~!ItCln.;('~ il"':': c ~::,=r o<..:er
n,,:.:· .. r~l"' ';ru:1.d~t~cy.::"rc::z('r. - ~:::J.~~~·: ..lU. ..:e~ l~

l'~..l:< u,;s::ocse:.::::cr. rl.,:!-.C:l- ~_l::'~Sl().

ll~b.... nanl"qen im Sinne des § 14/1BauNVO sind nur inner
hal~ der üherbauoaran Grundstucksrlächen ~ulässig (r, 9
Abs. 1 2ift. 2 und 01 S6auG und 5 23 Abs. 5 LV.m. :'i 14
1:JauN'VO) .
Ausgenom~a~ hi~rvon ~ic unter Zi!!. 1.3 genan:<ten
,.... usnaiu..en.

Uherbaubare GrundstiJcksUäche lS 9 Abs. 1 ZUf. 2
BBauG und 5 23 B~uNVO)

In der geschlossenen Bauweise und in der offenen Bau
weise mit Ooppelhsus und lIausgruppen bzw. nur Haus
<;,ruppen zulässig ist gemäß S 2] Abs. 3 LV.m. ~ 23
Ahs. 2 BauNVO als Ausnahme ein 0berschreiten der rück
wa~tigen Baugrenze mit überd4chtem Freisitz, abge
sClllepptem Dach u.,d ähnlichen untergeordneten Bautei
lerl !)is zu molximal 2 1!I zulässig. Diese baulichen Anla
gel'. sind Jedoch m_t dem Geobiiude baulich zu verbinöen.

, ....

i. J

1.2



BEG R 0 N DUN G

§ 9 Abs. B BauGB

ZUR

BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG

ÄUßERE ROHRLACH

DER GROSSEN KREISSTADT WIESLOCH

RHEIN-NECKAR-KREIS



1. Allgemeines

1.1 Der Bebauungsplan "lIußere Rohrlach" wurde durch Bekanntmachung der

Genehmigung vom 18.09.19B4. Erlaß Nr. 13-24/0225/34. am 27. September
19B4 rechtskräftig.

1.2 Oie Baulandumlegung ist abgeschlossen. Aufgrund der E1gentumsverhält
nisse sowie der inzwischen doch recht beachtlichen Grundstückspreise
wurden auch in der offenen Bauweise zum Teil relativ schmale Grund
stücke gebildet. Erste Baugenehmigungen wurden erteilt. mit der Be
bauung wurde zum Teil bereits begonnen.

2. Änderungen

2.1 Anlaß für die Änderung

2.1.1 In der offenen Bauweise wurde im rechtskräftigen Bebauungsplan eine
Dachneigung von 18 bis 35 Grad festgesetzt. Bei einer Bebauung der
Grundstücke. insbesondere mit eingeschossigen Gebäuden. wird ver
stärkt der Wunsch der Bauherren vorgetragen. daß die Dachgeschosse
ausgebaut werden können. Bedingt durch die schmalen Grundstücke wird
dadurch jedOch der effektiv nutzbare Dach raum entsprechend klein.

2.1.2 Auch die Hersteller von eingeschossigen Fertighäusern bieten - be
dingt dUrch die schmäler werdenden Hausgrundrisse - vermehrt Gebäude
mit Dachneigungen von 38 Grad an. Diese Dachneigung stellt sowohl von
der Nutzung als auch gestalterisch derzeit anscheinend das Optimum
auch bezüglich der Kosten dar.

2.1.3 In besonders gelagerten Einzelfällen wurde unter der Voraussetzung.
daß d-ie Bedingungen des § 31 Abs. 2 3auGB erfüllt waren. bereits eine
Befreiung von der maximalen Dachneigung vom Baurechtsamt erteilt.

2.3 linderungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

Um den Wünschen und Forderungen der BaUherren nachkommen zu können.
wurde für die Dachnejgung eine Ausnahme in den schriftlichen Festset-



'---- _.

zungen zugelassen. Diese Ausnahme sollte insbesondere bei den Grund
stücken Anwendung finden, die im Rahmen der Baulandumlegung relativ
schmal gebildet wurden.

Die Änderung erhält folgenden Wortlaut:

"In der offenen Bauweise kann als Ausnahme bei eingeschossiger Ein
zelhausbebauung die Dachneigung bis auf 40 Grad erhöht werden. Dabei
darf die Firsthöhe jedoch maximal 8,5 m betragen."

3. Verfahren

3,1 Bei der Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, es
wird ein sogenanntes "vereinfachtes Änderungsverfahren" gemäß § 13

BauGB durchgeführt.

3.2 Oie betroffenen Träger öffentlicher Belange sowie sämtliche Grund
stückseigentümer im Geltungsbereich wurden zur vorgesehenen Bebau
ungsplanänderung zur Stellungnahme aufgefordert. Während der gesetz
ten Frist gingen keine Widersprüche gegen die beabsichtigte Änderung
ein.

WieSloch,' 12. April 1989

~
Ketterer
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C. BESCHLÜSSE U. GENEHHIGUNGEN

0.,. GltlJtltind.r.t der Stadt WIesloch hat ;Im 12. A.pril 1989

die Anderung dlts eltbauungsplanlts Im vereinfachten Verfahren

nuh i 13 i. Y. Ialt i 10 BauGB als Satzung und die eltgrUndung

hierzu buchtosnn. Ktin Beteitigter hat der ,linderung widersprochen.

Oberburgermeister

Ourch altkanntmachung des Buchlusses 11m 19. 5. 1989

ist dir elb.uungspliln n~chtskriiftig geworden.

c

Wies10th, den 11.4.'919

WiesloC". den 13.4.1989

Witsloch,dln 22.5.1989


